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Stadt Bad Salzuflen 
 
411 Sondersitzung des Rates in der Wahlperiode 

2009/14 am 11.11.2011 
 
Am Freitag, dem 11.11.2011, um 16.00 Uhr findet im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses die Sondersitzung des 
Rates der Stadt Bad Salzuflen in der Wahlperiode 
2009/2014 statt.  
 
Tagesordnung: 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Schulentwicklungsplanung Primarstufe, Auflösung des 

Grundschulverbundes Holzhausen-Retzen und damit 
verbundene schulorganisatorische Maßnahmen 

 
2. Übernahme von Mehrkosten durch Sicherheitsmaßnah-

men beim diesjährigen Salzsiederfest 
 
3. KiTa 25 Stunden-Regelung 

- Antrag der BLBS-Fraktion – 
 

4. Einführung von Namensschildern für 
Ratsmitglieder und sachkundige Bürger 
- Antrag der Fraktion Freie Wähler- 

 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Gebäudewirtschaft; 

Beantwortung einer Anfrage der FDP- Fraktion vom 
21.6.2011 sowie der BLBS-Fraktion vom 22.6. und 
1.7.2011 

 
Bad Salzuflen, den 27.10.2011 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 28.10.2011 
 
 
 

 

Stadt Horn – Bad Meinberg 
 
412 Bebauungsplan M 24 „Nördlich und südlich 

der Pyrmonter Straße“ der Stadt Horn – Bad 
Meinberg, Stadtteil Bad Meinberg; hier: Inkraft-
treten 

 
Der Bebauungsplan M 24 „Nördlich und südlich der Pyr-
monter Straße“, Stadtteil Bad Meinberg, ist vom Rat der 
Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 20.10.2011 
gem. § 10 des Baugesetzbuches als Satzung beschlossen 
worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird dieser Beschluss hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird der Bebauungs-
plan M 24 „Nördlich und südlich der Pyrmonter Straße“ 
rechtsverbindlich. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Der Bebauungsplan (Planzeichnung mit textlichen Festset-
zungen) und die Begründung werden beim Fachbereich 
Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften der Stadt 
Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten auf Dauer zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
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Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Form- und Verfah-
rensvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie ü-
ber die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 21.10.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 28.10.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 641 
 

 

 
413 Teilaufhebung (3. Änderung) des Bebauungs-

planes M 15 „Silvaticum“ der Stadt Horn – Bad 
Meinberg, Stadtteil Bad Meinberg; hier. Inkraft-
treten  

 
Für den Bebauungsplan M 15 „Silvaticum“, Stadtteil Bad 
Meinberg, ist vom Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in sei-
ner Sitzung am 20.10.2011 die Teilaufhebung 
(3. Änderung) gem. § 10 des Baugesetzbuches als Sat-
zung beschlossen worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird dieser Beschluss hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Satzung über 
die Teilaufhebung (3. Änderung) des Bebauungsplanes 
M 15 „Silvaticum“ rechtsverbindlich und der Bebauungs-
plan tritt für den Aufhebungsbereich außer Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes (Aufhebungsberei-
ches) sind aus dem dieser Bekanntmachung beigefügten 
Übersichtsplan ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des 
Plangebietes (Aufhebungsbereiches) ist die Grenzziehung 
in der zeichnerischen Darstellung verbindlich. 
 
Der Bebauungsplan (Planzeichnung mit textlichen Festset-
zungen) und die Begründung werden beim Fachbereich 
Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften der Stadt 
Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten auf Dauer zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Form- und Verfah-
rensvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie ü-
ber die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Für den übrigen, nicht von der Teilaufhebung betroffenen 
Bereich, bleibt der Bebauungsplan M 15 „Silvaticum 
 
Horn-Bad Meinberg, den 21.10.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 28.10.2011 
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414 Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB für den Be-

reich „Siebenstern“ im Stt. Bad Meinberg vom 
21.10.2011 

 
Die Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB für den Bereich 
„Siebenstern“ im Stt. Bad Meinberg ist vom Rat der Stadt 
Horn-Bad Meinberg am 20.10.2011 beschlossen worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird dieser Beschluss hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung gem. § 35 
Abs. 6 BauGB für den Bereich „Siebenstern“ im Stt. Bad 
Meinberg in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für den räumliche Geltungsbereich der Satzung ist der in 
der Satzung enthaltenden Planzeichnung im Maßstab 
1 : 1.000 verbindlich. 
 
Die Satzung wird beim Fachbereich Stadtentwicklung, 
Bauen und Liegenschaften der Stadt Horn-Bad Meinberg 
(Marktplatz 2, 2. Obergeschoss) während der allgemeinen 
Öffnungszeiten auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereit 
gehalten; über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft ge-
geben. 
 
Hinweise 
 
1. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften und 

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs  

 unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren 
seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch die vorstehende Sat-
zung und über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hingewiesen. 

 
3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen  –GO NRW– beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 21.10.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 28.10.2011 
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Sparkasse Detmold 
 
415 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes des Kreises Lippe und 
der Städte Barntrup, Detmold, Horn – Bad 
Meinberg und Lage 

 

Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes des Kreises Lippe und der Städte Barnt-
rup, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage findet statt am 

 
Donnerstag, 10. November 2011, 16:00 Uhr  

 Sparkassenzentrale, Paulinenstr. 34,  
 32756 Detmold, Sitzungszimmer 4. OG 
 
Tagesordnung 
 
1. Berichterstattung des Vorstands zur allgemeinen Wirt-

schaftslage und Berichterstattung zur Geschäftsent-
wicklung der Sparkasse Detmold im Geschäftsjahr 
2011 

2. Genehmigung der Wiederbestellung eines Vorstands-
mitgliedes durch den Verwaltungsrat gemäß § 8 Abs. 2 
Buchstabe e) SpkG NRW 

3. Beschlussfassung gem. § 8 Abs. 2 Buchstabe c) SpkG 
NRW über den Abschluss des öffentlich-rechtlichen 
Vertrages i. V. mit § 27 Abs. 3 SpkG NRW 

4. Beschlussfassung gem. § 8 Abs. 2 Buchstabe c) SpkG 
NRW über die Vereinigung der Sparkasse Paderborn 
mit der Sparkasse Detmold nach § 27 Abs. 1 SpkG 
NRW 

5. Beschlussfassung über die Übertragung der Träger-
schaft auf den neuen Sparkassenzweckverband der 
Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, 
Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Pa-
derborn gem. § 27 Abs. 3 SpkG NRW 

6. Beschlussfassung über die Auflösung des Sparkassen-
zweckverbandes des Kreises Lippe und der Städte 
Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage gem. 
§ 15 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes 

7. Verschiedenes 
 
Detmold, den 21. Oktober 2011 
 
 
gez. Paelke 
Vorsitzende  
der Verbandsversammlung 

Kr.Bl. Lippe 28.10.2011 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,26 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


